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Abwägung zum Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Elbe-Heide „Sondergebiete Freiflä-
chenphotovoltaik nördlich Colbitz“ (Stand Februar 2023) 

 

 

Der Entwurf zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Elbe-Heide „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik Colbitz" (Stand Feb-
ruar 2023) mit Begründung und den bereits vorhandenen, wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sowie Informationen lagen in der Zeit vom 
20.03.2023 bis zum 21.04.2023 zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit zu jedermanns Einsicht aus. Während dieser Zeit wurde keine Bürgerstel-
lungnahme abgegeben. 

Die von der Planung berührten Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom 07.03.2023 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert worden. 

Dabei wurden die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Stellungnahmen abgegeben. 
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1. Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, 17.04.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der raumbedeutsamen Planung der 
7. Änderung des FNP der Verbandsgemeinde Elbe-Heide keine Ziele der 
Raumordnung entgegenstehen, dass allerdings Grundsätze der Raumord-
nung aus dem Landesentwicklungsplan das Landes Sachsen-Anhalt 2010 
(LEP-LSA 2010) berührt werden.  

Die Grundsätze der Raumordnung werden in der Abwägung berücksichtigt. 
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2. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, 18.04.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 
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Die Auseinandersetzung mit dem aufgeführten Vorranggebiet für Wasser-
gewinnung I Colbitz-Letzlinger Heide ist in der Begründung zur 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Elbe-Heide erfolgt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Auffassung der RPM die sons-
tigen Erfordernisse der Raumordnung des in Aufstellung befindlichen Regi-
onalen Entwicklungsplanes/Sachlichen Teilplanes ZO mit dem Vorhaben 
vereinbar sind. 
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3. Landkreis Börde, 17.04.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Planung und Umwelt 

Raumordnung 

Die oberste Landesentwicklungsbehörde sowie auch die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Magdeburg wurden im Verfahren beteiligt. 

 

 

Von der obersten Landesentwicklungsbehörde wird eingeschätzt, dass der 
raumbedeutsamen Planung der 7. Änderung des FNP der Verbandsge-
meinde Elbe-Heide keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen stehen, 
dass allerdings Grundsätze der Raumordnung aus dem Landesentwick-
lungsplan das Landes Sachsen-Anhalt 2010 (LEP-LSA 2010) berührt wer-
den. Die Grundsätze der Raumordnung werden in der Abwägung berück-
sichtigt. 
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Kreisplanung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken ge-
gen die Änderung des Flächennutzungsplans bestehen. 

Dem Hinweis folgend, wird in der Begründung ergänzt, dass die Änderung 
des Flächennutzungsplans der Genehmigung bedarf. 
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Abfallüberwachung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus abfall- und bodenschutzrechtli-
cher Sicht der Planung nichts entgegensteht. Die Hinwiese werden zur 
Kenntnis genommen, sie sind bei der Umsetzung der Planung zu beachten. 

 

Immissionsschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine immissionsschutzrechtlichen 
Bedenken bestehen. 

 

Naturschutz und Forsten 

Naturschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen. 

Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen, sie sind bei der Umsetzung 
der Planung zu beachten. 

Forsten 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken 
bestehen. 

Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen. Die in den genannten Lan-
deswaldgesetzten anderer Länder geltenden Mindestabstände finden in 
Sachsen-Anhalt keine Anwendung. Auf der nachfolgenden Planungsebene 
werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan angemessene Abstände 
eingehalten. 

Hinsichtlich der Bedenken bezüglich der Eignung des Teilbereichs 1 für die 
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Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen ist zu bemerken, dass im 
Vorfeld eine Abstimmung mit dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben (ALFF) stattgefunden hat, in de-
ren Ergebnis die grundsätzliche Eignung der Fläche festgestellt wurde.  

Bezüglich der aufgeworfenen Waldbrandproblematik ist zu bemerken, dass 
bei Photovoltaikfreiflächenanlagen grundsätzlich nur eine geringe Brandlast 
besteht. Die Anlagen bestehen aus nicht brennbaren Gestellen, den Solar-
paneelen und Kabelverbindungen. „Als Brandlast können hier die Kabel und 
Teile der PV-Module selbst angenommen werden. Zudem könnte es noch 
zu einem Flächen- (Rasen)brand kommen.“ (Fachinformation für die Feuer-
wehren: Brandschutz an Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) im Freigelände - 
sog. Solarparks, Landesfeuerwehrverband Bayern e.V., Juli 2011). Eine 
geeignete Maßnahme zur Vorbeugung eines Flächenbrandes besteht darin, 
die Fläche unter und zwischen den Modulen in konkret festgesetzten Inter-
vallen zu mähen und den Grünschnitt dabei regelmäßig zu entsorgen. Diese 
sowie weitere Brandschutzmaßnahmen, wie die Bereitstellung von Lösch-
wasser usw. sind in den nachfolgenden Planverfahren zu klären.  

Die Anregung, die nördlich der Fläche 1 gelegenen Bereiche als Anbindung 
zur Wildbrücke aufzuforsten wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
nachfolgenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist diese Anregung 
ggf. als externe Kompensationsmaßnahme aufzugreifen. 

 

Wasserwirtschaft 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Bauordnung 

Vorbeugender Brandschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des vorbeugenden Brand-
schutzes keine Einwände oder Bedenken gegen die Änderung des Flä-
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chennutzungsplanes bestehen. 

Für die Umsetzung der aufgeführten Nebenbestimmungen gibt es auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, hier der Flächennutzungsplanän-
derung keine rechtliche Grundlage. Die Berücksichtigung kann erst auf der 
nachfolgenden Planungsebene im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
erfolgen. 

 

 

 

 

 

SG Sicherheit und Ordnung 

Gefahrenabwehr 

Vom Bauherren wurde aktuell eine Prüfung der in der Stellungnahme des 
Landkreises Börde vom 20.1.2022 aufgeführten Kampfmittelverdachtsflä-
chen (Gemarkung Colbitz, Flur 1, Flurstücke 11 und 192) veranlasst, die 
negativ ausfiel. In der Stellungnahme des Landkreises Börde vom 
27.01.2023 wurde festgestellt, dass im Ergebnis der Kampfmittelüberprü-
fung die o. g. Flurstücke nicht als Kampfmittelverdachtsflächen ausgewiesen 
werden. 
Somit ist bei Maßnahmen im Planbereich an der Oberfläche sowie bei Tief-
bauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen nicht mit dem 
Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen. Da ein Auffinden von Kampfmitteln 
bzw. Resten davon nie ganz ausgeschlossen werden kann, wird auf die 
Möglichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und auf die Bestimmungen der 
Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel 
(KampfM-GAVO)vom 20.04.2015 (GVBl. LSA Nr. 8/2015, S. 167 ff.)bei der 
Umsetzung der Planung hingewiesen. 

 

Die Hinweise zum weiteren Verfahrensablauf werden zur Kenntnis genom-
men. 
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4. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 06.04.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilung Agrarstruktur 

Die vorliegende 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsge-
meinde Elbe-Heide bezieht sich ausschließlich auf die hier dargestellten 3 
Teilbereiche. 

Vom Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außen-
stelle Wanzleben (ALFF) wurden mit Schreiben vom 12.01.2021 im Rah-
men des Flurbereinigungsverfahrens Colbitz BAB A14 mit den Ordnungs-
nummern 982 und 1055 die Plangebietsflächen innerhalb dieser drei Teil-
bereiche „im Zusammenhang mit den geplanten Photovoltaikanlagen als 
Abfindungsflurstücke neu zugeteilt.“ Die selbst als Landwirte tätigen Eigen-
tümer haben die entsprechende Planvereinbarung mit dem ALFF unter-
zeichnet. 

 

Für die Umsetzung der Auflagen bietet die Flächennutzungsplanänderung 
keine rechtliche Grundlage. Sie sind in nachfolgenden Verfahren bzw. nach 
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Fertigstellung der Baumaßnahme zu berücksichtigen.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die eigentumsrechtlichen Regelun-
gen erst mit dem Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens Verbindlichkeit 
erlangen. 

 

Die Verbandsgemeinde Elbe-Heide geht davon aus, dass die o. g. Planver-
einbarung mit dem ALFF Mitte als Zustimmung der Flurbereinigungsbehör-
de zu bewerten ist.  

Zum Vorentwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbands-
gemeinde Elbe-Heide wurde vom ALFF Mitte am 13.12.2021 eine Stellung-
nahme abgegeben, eine Stellungnahme vom 29.11.2021 liegt der Ver-
bandsgemeinde Elbe-Heide nicht vor. 

Die Stellungnahme vom ALFF Mitte vom 13.12.2021 wurde im formellen 
Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde 
Elbe-Heide berücksichtigt. 

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Abteilung Landwirtschaft 

Die genannte Stellungnahme vom ALFF Mitte vom 31.08.2022 bezog sich 
auf den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sonderge-
biet Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“. Zum Vorentwurf der 7. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Elbe-Heide wurde 
vom ALFF Mitte am 13.12.2021 eine Stellungnahme abgegeben, deren In-
halt im formellen Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Verbandsgemeinde Elbe-Heide berücksichtigt wurde, soweit die rechtlichen 
Grundlagen dafür auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung gege-
ben sind. Die in der Stellungnahme vom 13.12.2021 geäußerten Hinweise 
der Fachstelle Landwirtschaft bezüglich landwirtschaftlicher Nutzungen im 
Vorhabengebiet, beispielsweise als Weidefläche für Schafe sowie die Be-
rücksichtigung der Belange angrenzender landwirtschaftlicher Nutzungen sind 
ebenso in nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanungen zu klären wie auch 
die Forderung des Rückbaus der PV-Anlagen nach Beendigung der Nut-
zungsdauer. 
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5. Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 27.03.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbau 

Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 21.12.2021 wurden zur Kenntnis 
genommen. 

Die K+S Minerals and Agriculture GmbH in Zielitz wurden beteiligt. Eine 
Stellungnahme wurde zu dem im Parallelverfahren aufgestellten Bebau-
ungsplan abgegeben. 
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Geologie 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus geologischer Sicht keine weite-
ren Hinweise zum Entwurf abgegeben werden. 
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6. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, 17.03.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umweltbericht wird der Stellungnahme folgend korrigiert. 
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7. Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich Mitte, 20.04.2023 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Landesstraßenbaubehörde der 
Planung unter Beachtung der aufgeführten Hinweise zustimmt. 

Die Hinweise werden befolgt. Die Anbauverbotszonen werden in die Pla-
nung übernommen. Die Planung der Zufahrten erfolgt erst auf der nachfol-
genden Planungsebene, im vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der im 
Parallelverfahren aufgestellt wird.  
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind zum Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbands-
gemeinde Elbe-Heide „Sondergebiete Freiflächenphotovoltaik nördlich Colbitz“ (Stand Februar 2023) angeschrieben worden und ha-
ben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken und Anregungen geäußert: 

 

8. 50Hertz Transmission GmbH, 20.03.2023 

9. Biosphärenreservat Mittelelbe, 27.03.2023 

10. Dow Olefinverbund GmbH, 20.03.3023 

11. GDMcom GmbH, 21.03.2023 

12. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. 404, Wasser, 11.04.2023 

13. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ref. Naturschutz, Landschaftspflege, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 14.04.2023 

14. Polizeirevier Börde, 04.04.2023 

15. Deutsche Telekom Technik GmbH, 03.04.2023 

16. Unterhaltungsverband „Untere Ohre“, 30.03.2023 

17. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 08.03.2023 

18. Stadt Haldensleben, 17.12.2023 

19. Gemeinde Niedere Börde 

20. IHK Magdeburg, 19.04.2023 

21. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 17.04.2023 

22. Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, 21.04.2023 

23. Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, 03.05.2023 

 

 

24. Weiterleitung an Avacon Netz GmbH 

 

 

 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben worden und haben nur zum Vorentwurf der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Elbe-Heide (in der Fassung vom Juni 2021) eine Stellungnahme abgegeben: 
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25. Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt, 10.12.2021  

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Empfehlung wird nicht gefolgt. Vom Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben (ALFF) wurden mit 
Schreiben vom 12.01.2021 im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 
Colbitz BAB A14 mit den Ordnungsnummern 982 und 1055 die Plange-
bietsflächen in den drei Teilbereichen „im Zusammenhang mit den geplan-
ten Photovoltaikanlagen als Abfindungsflurstücke neu zugeteilt.“ Die 
Grundstücksflächen der drei Teilbereiche zur Errichtung von PV-Anlagen 
wurden zuvor mit dem ALFF Mitte abgestimmt. 

Die unter Punkt 1 aufgeführte Darstellung von Waldflächen für die Halden-
erweiterung Kalihalde Zielitz betreffen nicht die 7. Änderung des FNP El-
be-Heide. 
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26. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, 16.12.2021 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Teilgebiete 3 und 4 befin-
det sich in einem Abstand von jeweils 20 m von der Autobahn, die der Teil-
bereiche 1 und 2 ist jeweils weiter von der Autobahn entfernt. 

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen Hochbauten längs der 
Autobahn in einer Entfernung bis zu 40 m nicht errichtet werden.  

Diese Vorschrift dient der Sicherung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs und auch der möglichen Ausbauabsichten des Straßenbaulastträ-
gers sowie der Sicherung des Flächenbedarfs im Bestand. Von diesem ge-
setzlichen Verbot ist gemäß § 9 Abs. 8 FStrG eine Ausnahme möglich, 
wenn eine unbeabsichtigte Härte im Einzelfall vorliegt und die Abweichung 
mit öffentlichen Belangen vereinbar ist oder wenn Gründe des Allgemein-
wohls die Abweichung erfordern. 

In der vorliegenden Planung wird mit der nachfolgenden Begründung von 
einer solchen Ausnahme ausgegangen:  

Die öffentlichen Belange sowie die Gründe des Allgemeinwohls liegen in der 
dringenden Notwendigkeit der alternativen Energiegewinnung. Der weitere 
Ausbau der erneuerbaren Energien und die ambitionierte Steigerung der 
Energieeffizienz sind wesentliche Bestandteile des Energiekonzepts und der 
Beschlüsse der Bundesrepublik Deutschland zur Energiewende. Mittels ent-
sprechender Maßnahmen und Ziele ist eine nachhaltige Energie- und 
Klimapolitik im Sinne des Klimaschutzes zu etablieren und somit ein Beitrag 
zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu leisten. Nach den mit dem 
sogenannten Osterpaket des Bundes vorgelegten Gesetzentwürfen soll der 
Ausbau erneuerbarer Energien noch einmal erheblich beschleunigt werden. 
Bei Abwägungsentscheidungen gilt der Grundsatz, dass die Nutzung erneu-
erbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öf-
fentlichen Sicherheit dient. Das besondere öffentliche Interesse am Ausbau 
der regenerativen Energie wird darüber hinaus auch durch völker-, europa-, 
bundes- und landesrechtliche Vorschriften untersetzt und gesteuert. Dafür 
ist den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und um-
weltverträgliche Energieversorgung Rechnung zu tragen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 
Satz 5 ROG).  

Die hier geplante Freiflächenphotovoltaikanlage ist mit 30 Jahren Laufzeit 
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befristet. Nach Ablauf der Laufzeit werden die Anlagen zurückgebaut und 
die Fläche wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.  

Auf Grund dessen, dass der hier berührte Autobahnabschnitt erst vor weni-
gen Jahren neu gebaut und eröffnet wurde, ist davon auszugehen, dass in 
dem zu betrachtenden Zeitraum voraussichtlich kein weiterer Ausbaubedarf 
zu erwarten ist. 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass im Bereich 0 bis 20 Meter zur Fahrbahn-
kante bereits Ausgleichsmaßnahmen für die A14 errichtet wurden, deren 
Erhalt dauerhaft zu sichern ist und die von der vorliegenden Planung nicht 
berührt werden.  

Für die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage werden keine Betonfunda-
ment errichtet. Die geplanten Solarmodule sollen auf gerammten Pfählen 
installiert werden und von einem einfachen Zaun umschlossen werden. Fest 
installierte Stromversorgungsanlagen wie z.B. Trafostationen sind in diesem 
Bereich nicht vorgesehen. Insofern wäre, sofern der Straßenbaulastträger 
dennoch Flächenbedarf in diesem Bereich anmeldet, ein Rückbau auch vor 
Ablauf der o. g. Laufzeit für den benötigten Abschnitt möglich. 

Für den gesamten Zeitraum kann bei Bedarf dem Straßenbaulastträger ein 
Zutrittsrecht zu dem Gelände der Freiflächenphotovoltaikanlage eingeräumt 
werden. Gleichzeitig werden ihm die vollständigen Bestandsunterlagen nach 
Errichtung der PV Anlage zur Verfügung gestellt. 

Die Anlage wird so errichtet, dass keine Blendwirkung auf den Verkehr be-
steht. 

Die vorhandenen baulichen Anlagen Grünbrücke und Regenrückhaltebe-
cken, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Teilgebiet 1 im Zusammen-
hang mit der Errichtung der BAB A 14 entstanden sind, werden von der Pla-
nung nicht berührt. 

Dementsprechend wird das Plangebiet in den Teilgebieten 3 und 4 entlang 
der vom ALFF im o. g. Verfahren zugeordneten Grenzen festgesetzt. 

 

Teilfläche 1 

Die Berücksichtigung der aufgeführten landschaftspflegerische Maßnahmen 
hat im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu erfol-
gen. 

Im Umweltbericht werden die Maßnahmen ergänzt. 
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Teilfläche 2 und 3 

Die Berücksichtigung der aufgeführten landschaftspflegerische Maßnahmen 
hat im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung zu erfol-
gen. 

Im Umweltbericht werden die in den Teilflächen liegenden Maßnahmen er-
gänzt. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben worden und haben nur zum Vorentwurf der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Elbe-Heide (in der Fassung vom Juni 2021) eine Stellungnahme abgegeben, in der 
keine Bedenken und Anregungen geäußert wurden: 

 

27. Hansestadt Gardelegen, 17.11.2021 

28. Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, 17.11.2021 

29. Deutsche Bahn AG, 18.11.2021 

30. Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband, 14.12.2021 

31. Stadt Wolmirstedt, 21.12.2021 

 

 

 


